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Öffentliche Bekanntmachung und briefliche Mitteilun g 
an die Kunden der Gemeindewerke Kettgau 

 
 
 
 

   

GEMEINDEWERKE KLETTGAU 
Ihr Partner für Strom- und Wasser 

 

Rathaus Grießen, Schaffhauser Str. 7, 79771 Klettgau 
Tel. 0 77 42 / 935-222 

Fax-Nr.: 0 77 42 / 935-247  
E-Mail: gemeindewerke@klettgau.de  

 
 
 

Preisübersicht der gängigsten Tarife 
Allgemeine Preise der Grundversorgung und Ersatzver sorgung 

im Niederspannungsnetz der Gemeindewerke Klettgau 
 

siehe auch Veröffentlichung im Internet 
 

(weitere Tarife / Sonderabkommen sind bei den 
Gemeindewerken auf Anfrage erhältlich) 

 
 
 

 
 

 
Neues Preisblatt 

gültig ab 1. Januar 2011 
 
 
 
 
 



Eintarifzähler

 Tarifsystem ohne Leistungsmessung

 ohne Schwachlastregelung

Netto inkl. Netto inkl. Brutto

EEG-Zuschlag Stromsteuer

Doppeltarifzähler

 Tarifsystem ohne Leistungsmessung

 mit Schwachlastregelung

Schwachlastzeit Montag-Freitag 20:00 Uhr - 07:00 Uhr Netto inkl. Netto inkl. Brutto

und Freitag ab 20:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr sowie EEG-Zuschlag Stromsteuer

an allen gesetzlichen Feiertagen

60,00           71,40        

(außerhalb der Schwachlastzeit)

Haushalt, Landwirtschaft

Gewerbe, sonstiger Bedarf

23,00        Verbrauchspreis Cent/kWh 17,28           19,33         

66,64        

Verrechnungspreis 

(Eintarifzähler)
  € /Jahr 33,00           39,27        

Leistungspreis                         

fester Anteil
  € /Jahr 56,00           

41,53        

Haushalt, Landwirtschaft

Gewerbe, sonstiger Bedarf

Verbrauchspreis  HT          

(außerhalb der Schwachlastzeit)
Cent/kWh 18,29           20,34         24,20        

Durchschnittshöchst- 

preisbegrenzung
Cent/kWh 32,85           34,90         

17,61        

Leistungspreis

fester Anteil
  € /Jahr 60,00           71,40        

Verbrauchspreis  NT                

(innerhalb der Schwachlastzeit)
Cent/kWh 12,75           14,80         

32,85           34,90         41,53        

Verrechnungspreis

(Zweitarifzähler inkl. Tarifschaltung)

Durchschnittshöchst-             

preisbegrenzung Cent/kWh

  € /Jahr
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 ohne separater Messung

Schwachlastzeit Montag-Freitag 20:00 Uhr - 07:00 Uhr Netto incl. Netto mit Brutto

und Freitag ab 20:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr sowie EEG-Zuschlag Stromsteuer

an allen gesetzlichen Feiertagen

60,00         71,40       

(außerhalb der Schwachlastzeit)

 mit separater Messung
Schwachlastzeit Montag-Freitag 20:00 Uhr - 07:00 Uhr Netto incl. Netto mit Brutto

und Freitag ab 20:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr sowie EEG-Zuschlag Stromsteuer

an allen gesetzlichen Feiertagen

(außerhalb der Schwachlastzeit)

12,86        

 Sonderabkommen elektrische Raumheizung 
Haushalt, Landwirtschaft, 

Gewerbe, sonstiger Bedarf

Verbrauchspreis  HT          

(außerhalb der Schwachlastzeit)
Cent/kWh 17,78         

 Sonderabkommen elektrische Raumheizung 
Haushalt, Landwirtschaft, 

Gewerbe, sonstiger Bedarf

19,83        23,60       

Verrechnungspreis

(Zweitarifzähler inkl. Tarifschaltung)
  € /Jahr

Durchschnittshöchst-             

preisbegrenzung Cent/kWh

15,30       

Leistungspreis                         

fester Anteil
  € /Jahr 60,00         

Verbrauchspreis  NT               

(innerhalb der Schwachlastzeit)
Cent/kWh 10,81         

Verbrauchspreis  HT          

(außerhalb der Schwachlastzeit)
Cent/kWh 14,53         16,58        

71,40       

32,85         34,90        41,53       

19,73       

71,40       

Leistungspreis                         

fester Anteil
  € /Jahr 60,00         

Verbrauchspreis  NT               

(innerhalb der Schwachlastzeit)
Cent/kWh 10,81         12,86        15,30       

41,53       

Durchschnittshöchst-             

preisbegrenzung Cent/kWh 32,85         34,90        

71,40       

Verrechnungspreis                 

(Zweitarifzähler inkl. Tarifschaltung)
  € /Jahr 60,00         
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Naturstrom aus Klettgau Zuschlag Netto

besteht aus Biomasse-Energie und Solarenergie 4,09

Er ist nur 4,09 Cent/kWh teuerer als der gültige Allgemeine Tarif.

Zuschlag Brutto: 4,87

Axpo Naturstrom blue Zuschlag Netto

stammt vollständig aus mittleren und grösseren Wasserkraftwerken 2,00

Er ist nur 2 Cent/kWh teurer als der gültige Allgemeine Tarif.

Zuschlag Brutto: 2,38

Axpo Naturstrom azur Zuschlag Netto

Der Mix besteht aus Klein-Wasserkraft, Biomasse- und Solar-Energie. 5,00

Er ist nur 5 Cent/kWh teurer als der gültige Allgemein Tarif.

Zuschlag Brutto: 5,95

Axpo Naturstrom sky Zuschlag Netto

besteht aus 20 % Solar-Energie, 30 % Biomasse-Energie und 50 % 15,00

stammt aus Kleinwasserkraftwerken

Er ist nur 15 Cent/kWh teurer als der gültige Allgemeine Tarif.

Zuschlag Brutto: 17,85

 Verrechnungspreis für zusätzlich benötigte Mess- und Steuereinrichtungen

Netto Brutto

Eintarifzähler      € /Jahr 33,00 39,27

Zweitarifzähler      € /Jahr 60,00 71,40

inkl. Tarifschaltung

Zweitarifzähler      € /Jahr 92,00 109,48

inkl. Tarifschaltung und Leistungsmessung

Stromwandlersatz      € /Jahr 32,50 38,68

Tarifschaltgerät      € /Jahr 22,50 26,78

 Verrechnungspreis für elektronische Haushaltszähler (eHZ) - Smart Metering

Netto Brutto

Eintarifzähler- eHZ      € /Jahr 52,00 61,88

Mehrfach-Tarifzähler eHZ      € /Jahr 79,00

inkl. Tarifschaltung

Naturstromprodukte

Axpo Naturstrom  

"Smart-Metering": Gemäß § 21 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) müssen ab dem 1.1.2010 in

Neubauten und bei größeren Renovierungen Messeinrichtungen installiert werden, die dem

Verbraucher den tatsächlichen Energieverbrauch und die Nutzungszeit anzeigen. Eine Umstellung

auf den elektronischen Haushaltszähler (eHZ) für alle übrigen Kunden sowie der Einbau weiterer

Zusatzeinrichtungen ist auf Anfrage gegen Kostenübernahme möglich.
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Preiskomponenten 
Der Strompreis setzt sich wie folgt zusammen: 

  
Preiskomponenten: Einfachtarif Hochtarif Niedertarif 
  Cent / kWh Cent / kWh 
Strompreis (Energie + Netz) 12,43 13,44 8,61 
Konzessionsabgabe   1,32   1,32 0,61 
EEG-Zuschlag   3,53   3,53 3,53 
KWKG-Zuschlag   0,00   0,00 0,00 
Stromsteuer   2,05   2,05 2,05 
Umsatzsteuer 19 %   3,67   3,86 2,81 
Bruttopreis inkl.  23,00 24,20 17,61 Steuern und Abgaben 
 

EEG-Umlage 
Gemäß dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) und der 
Ausgleichsmechanismus-Verordnung gilt für das Jahr 2011 eine bundesein-
heitliche EEG-Umlage in Höhe von 3,53 Cent/kWh. Sie ist ab dem 01.01.2011 
in den Stromentgelten enthalten. 
 

Netzentgelte  
In den vorstehenden Verbrauchspreisen sind die Netznutzungsentgelte ent-
halten. Die Netzentgelte liegen zur Genehmigung bei der Regulierungsbehör-
de, dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg vor. 
Bei unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen / Nachtstrom sind im Arbeits-
preis ebenfalls die geminderten Netzentgelte enthalten. 
 

Grundversorgung / Ersatzversorgung 
Die Preise und Bedingungen der vorstehenden „Allgemeinen Tarife“ gelten für 
die Versorgung von Haushaltskunden im Rahmen der Grundversorgung und 
für die Belieferung im Wege der Ersatzversorgung nach § 38 EnWG entspre-
chend. 
 
Brutto:  
Die Bruttopreise (gerundet) für Stromlieferungen an Endverbraucher enthal-
ten die Umsatzsteuer in der ab 01.01.2007 gesetzlich festgelegten Höhe von 
19 %. Bei einer Änderung der Umsatzsteuer oder der Stromsteuer ändern 
sich die Preise entsprechend. 
 
Stromsteuer (nach derzeitigem Gesetzesstand): 
 
Die Netto-Strompreise enthalten die Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh.  
Gemäß dem Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform gilt 
der ermäßigte Steuersatz  in Höhe von 1,23 Cent/kWh (netto) für Unterneh-
men des produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft. Vo-
raussetzung hierfür ist die Verbrauchsmenge, die 25.000 kWh je Kalenderjahr 
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übersteigt, und die Vorlage eines vom zuständigen Hauptzollamt ausgestell-
ten Erlaubnisscheins. 
 
Dieser wird den Unternehmen auf Antrag beim Hauptzollamt erteilt. Den er-
mäßigten Steuersatz wenden wir an, sobald uns der Erlaubnisschein vorliegt. 
 
Konzessionsabgaben 
Die in den Stromentgelten enthaltenen Konzessionsabgaben werden an die 
Gemeinde abgeführt: 
Die Höchstbeträge der Konzessionsabgabe betragen für die Stromlieferung: 
- bei Stromlieferung im Rahmen der Schwachlastregelung 0,61 Cent/kWh  
- bei sonstigen Stromlieferungen in Gemeinden bis 

25.000 Einwohner 
1,32 Cent/kWh  

 
Mahngebühren u. Sonstige Gebühren 
Für jede Mahnung werden 4,00 € Mahngebühren fällig. Das Sperren der 
Stromzufuhr kostet 45,00 €; die Wiederinbetriebnahme 45,00 € zuzüglich gel-
tender Umsatzsteuer (derzeit 19 %). 
 

Energieträgermix 
der Gemeindewerke Klettgau 

     
Energieträgermix: GW Klettgau Deutschland 
  Anteil Einheit Anteil Einheit 
Kernenergie 66,98 % 24,9 % 
Fossile und sonstige Energieträger 0 % 57,8 % 
Erneuerbare Energien 33,02 % 17,3 % 
Umweltauswirkungen je Kilowattstunde:      
- radioaktiver Abfall 0,0007 g/kWh 0,0007 g/kWh 
- spezifische Emissionen Co2 0 g/kWh 508 g/kWh 
 
Falls Sie Fragen zu den einzelnen Tarifen oder zu Ihrer Energieversorgung 
haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Gemeindewerke Klettgau gerne 
zur Verfügung. 
 
Sie erreichen uns unter Tel. Nr. 07742 / 935-222 / Fax: 935-247 oder per  
E-Mail: gemeindewerke@klettgau.de 
 
 
Gemeindewerke Klettgau 
Ihr Partner für Strom und Wasser 
 
79771 Klettgau, 11. November 2010 
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